
Übertragung der Erziehungsbeauftragung  
Diese Bescheinigung muss am Einlass abgegeben werden! 

 
 

 

Personensorgeberechtigte/r (gesetzliche Vertreter, z.B. Eltern) 

Frau/Herr:  __________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________ 

Unter dieser Rufnummer bin ich/sind wir erreichbar: 

  

 

meine Tochter / mein Sohn  

Name:   

Adresse:   

Geburtsdatum:   
 (mind. 16 Jahre alt - Personalausweis erforderlich!) 

 
wird auf dem  

Erntefest all Over am 04. September 2009 in Söhlingen 
von der unten genannten erziehungsbeauftragten Person gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 JuSchG be-
gleitet. 
 

Erziehungsbeauftragte Person  

Hiermit erteile ich Herrn/Frau: 

Name:   

Adresse:   

Geburtsdatum:   
 (mind. 18 Jahre alt - Personalausweis erforderlich!) 

 
den Erziehungsauftrag für meine Tochter/meinen Sohn gilt für das  

Erntefest all Over am 04. September 2009 in Söhlingen 

 Die Teilnahme ist zeitlich begrenzt bis  ______ Uhr. 
 Die Teilnahme ist zeitlich unbegrenzt. 

 
 
 
    
Ort, Datum Unterschrift der/s Personensorgeberechtigte/n 
 
Ich nehme den Erziehungsauftrag an und achte insbesondere auf die Einhaltung der Vor-
schriften des Jugendschutzes, insbesondere auf die Einhaltung der Vorschriften zum Rauch- 
und Alkoholverbot für Jugendliche unter 16 bzw. 18 Jahren. 
 
 
    
Ort, Datum Unterschrift der/s Erziehungsbeauftragten 
 

Trotz ausgefüllter Bescheinigung kann der Einlass verwehrt werden! 
Die Bescheinigung ist beim Einlass abzugeben! 

 



 
 
 

ERZIEHUNGSBEAUFTRAGTE PERSONEN 
 
 
Mit dem umseitig abgedruckten Formular besteht für Eltern von 16-18 jährigen Jugendlichen 
die Möglichkeit, ihren Erziehungsauftrag an eine andere mindestens 18-jährige Person zu 
übertragen und damit einen Aufenthalt für die 16- bis 18-jährigen Gäste auch nach 24 Uhr zu 
ermöglichen.  

Das vollständig ausgefüllte Formular muss sofort bei Eintritt an der Kasse / Einlass abgege-
ben werden! 

Der Veranstalter behält sich vor, die gemachten Angaben zu überprüfen - deshalb ist für 
Minderjährige und den mindestens 18-jährigen Erziehungsbeauftragten das Mitbringen und 
UNAUFGEFORDERTE Vorzeigen des Personalausweises zwingend erforderlich!!! 

Dazu noch ein wichtiger Hinweis: 

Trotz ausgefüllter Bescheinigung kann der Zutritt zur Veranstaltung verwehrt werden! 

 

 

Kurzinformation für die Erziehungsberechtigten:  
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Jugendschutzgesetzes am 01.04.2003 besteht die Möglich-
keit, für die Begleitung von Jugendlichen eine „erziehungsbeauftragte Person“ zu benennen.  
 
Bitte bedenken Sie als Verantwortliche beim Erteilen des Erziehungsauftrages:  

 Die/der Erziehungsbeauftragte muss volljährig sein! Er/sie muss sich gegenüber an-
deren ausweisen können. 

 Er/sie muss reif genug und in der Lage sein, Ihrem Kind in der Situation verantwor-
tungsvoll die notwendige Unterstützung bieten zu können. Prinzipiell gilt:  
Der/die Erziehungsbeauftragte übernimmt auch in rechtlicher Hinsicht die Verantwor-
tung für Ihr Kind, z. B. die Aufsichtspflicht. Überzeugen Sie sich, ob er/sie dieser Auf-
gabe gewachsen ist.  

 Stellen Sie beim Besuch abendlicher Veranstaltungen (z. B. Tanzveranstaltungen) 
die Heimfahrt Ihres Kindes sicher! 

 Stellen Sie sicher, dass der/die Erziehungsbeauftragte während der Begleitung Ihres 
Kindes nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen steht! 

 Stellen Sie sicher, dass der/die Erziehungsbeauftragte über die Regelungen des Ju-
gendschutzgesetzes Bescheid weiß: Rauch- und Alkoholverbot unter 16 Jahren, kei-
ne Spirituosen und auch keine branntweinhaltigen Getränke (auch keine branntwein-
haltigen Mixgetränke) unter 18 Jahren 

 Im Idealfall sollten solche Personen als Erziehungsbeauftragte in Frage kommen, die 
auch als Autoritätspersonen gegenüber den Minderjährigen anzusehen sind, d. h. 
dass nicht einfach „irgendein“ Freund/Freundin, der/die gerade 18 Jahre ist, erzie-
hungsbeauftragte Person sein sollte, sondern vor allen Dingen ältere Geschwister 
und dergleichen.  

 

Kein Ausschank von branntweinhaltigen Getränken (auch Mixgetränke) an Ju-
gendliche unter 18 Jahren !! 

Kein Ausschank von Alkohol (Bier, Wein usw.) Kinder und Jugendliche unter 
16 Jahren!! 

Rauchverbot für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren!! 


